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Außerordentliche Generalversammlung  

des Vereins der Freunde der Heereslogistik 

 

am Mittwoch den 11. März 2020 um 18.00 Uhr 

 
Einberufung 

 

WIEN, am 02.03.2020 

 

 Liebe Mitglieder des Vereins der Freunde der Heereslogistik! 

 Gemäß §9 Abs. (2) lit.a der Statuten des Vereins der Freunde der Heereslogistik berufe 

ich eine außerordentliche Generalversammlung ein. 

Zeit: 11. März 2020, 18.00 Uhr 

Ort: Mehrzwecksaal der Heereslogistikschule (Obj. 25) in der Vega-Payer-

Weyprecht- Kaserne 

 

Vorläufige Tagesordnung: 

1. Eröffnung durch den Vereinspräsidenten 

2. Genehmigung der Tagesordnung 

3. Debatte und Abstimmung über Änderung des § 4 der Vereinsstatuten (Beilage 1) 

4. Debatte und Abstimmung über den Antrag des Vereinsvorstandes auf Ernennung des 

ordentlichen Vereinsmitgliedes Obst Ernst MAYER zum Ehrenmitglied mit der 

Berechtigung, den Titel „Ehrenpräsident“ zu führen 

5. Diskussion über das Profil des Vereins (Beilage 2) 

6. Allfälliges 

7. Schließung der Generalversammlung durch den Vereinspräsidenten 

Anträge an die Generalversammlung sind gemäß §9 Abs. (4) der Vereinsstatuten bis 7. März 

2020 per E-mail (heereslogistik@gmx.at) einzureichen. 

 

Ich freue mich auf Ihr Kommen. 

 

Mit freundlichen Grüßen euer Präsident 

 

Roman Fischer, Bgdr, e.h. 
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Beilage 1: Antrag auf Statutenänderung 

 

§ 4 Arten der Mitgliedschaft 
(1) Mitglieder des Vereins gliedern sich in 

ordentliche und außerordentliche 
Mitglieder und Ehrenmitglieder. 

(2) Ordentliche Mitglieder sind jene, die 
sich voll an der Vereinsarbeit 
beteiligen. Außerordentliche 
Mitglieder sind solche, die die 
Vereinstätigkeit vor allem durch 
Zahlung eines erhöhten 
Mitgliedsbeitrags fördern. 
Ehrenmitglieder sind Personen, die 
hierzu wegen besonderer Verdienste 
um den Verein ernannt werden. 

 

§ 4 Arten der Mitgliedschaft 
(1) Mitglieder des Vereins gliedern sich in 

ordentliche und außerordentliche 
Mitglieder und Ehrenmitglieder. 

(2) Ordentliche Mitglieder sind physische 
Personen, die sich voll an der 
Vereinsarbeit beteiligen. 

(3) Außerordentliche Mitglieder sind 
physische und juristische Personen, die 
die Vereinstätigkeit vor allem durch 
Zahlung eines erhöhten 
Mitgliedsbeitrags fördern. 

(4) Ehrenmitglieder sind physische 
Personen, die hierzu wegen besonderer 
Verdienste um den Verein ernannt 
werden. Sie sind von der Pflicht zur 
Zahlung des Mitgliedsbeitrages befreit. 
Sie haben das Recht, an Sitzungen des 
Vereinsvorstandes ohne Stimmrecht 
teilzunehmen. Ehemalige 
Vereinspräsidenten, die zu 
Ehrenmitgliedern ernannt werden, 
haben außerdem das Recht, den Titel 
„Ehrenpräsident des Vereins der 
Freunde der Heereslogistik“ zu führen. 
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Beilage 2 

 

Überlegungen des Vereinspräsidenten zum Profil des Vereins 

Die Beschreibung des Vereinszwecks in den Statuten sagt wenig über das tatsächliche 

Tätigkeitsprofil des Vereins aus. Dies kann dazu führen, dass die Vorstellungen der einzelnen 

Vereinsmitglieder voneinander zu sehr abweichen. Ich möchte bei dieser Generalversammlung 

daher dieses Thema anschneiden: 

1. Die Unterstützung wissenschaftlicher Tätigkeit auf dem Gebiet der Logistik wäre für 

einen Verein der Freunde der Heereslogistik eine lohnende und sinnvolle Aufgabe, sie 

setzt aber ein Interesse der Vereinsmitglieder daran voraus, auf logistische 

Fachkonferenzen zu fahren und dort in englischer Sprache Vorträge zu halten oder 

wenigstens mit zu diskutieren. Ich wollte dies auf der Konferenz „Future Forces 2020“ 

in Prag ausprobieren, bin aber bei dem Versuch zu dem Schluss gekommen, dass dies 

nicht dem Profil unseres Vereins entspricht. 

2. Eine zweite Möglichkeit wäre eine Unterstützung der österreichischen 

Verteidigungspolitik, indem der Verein Verbindung zu vergleichbaren ausländischen 

Vereinen hält. Ein solcher Verein wäre der deutsche „Blaue Bund“, bei dem unser 

Verein dank der Bemühungen des Bgdr Dieter JOCHAM und des Obst Ernst MAYER 

bereits Partner ist. Voraussetzung dafür wäre, dass wir einige Vereinsmitglieder haben, 

die zB daran interessiert sind, als „Verbindungsoffiziere“ regelmäßig nach Deutschland 

zu fahren, um dort an Veranstaltungen des Blauen Bundes und dessen Kameradschaften 

teilzunehmen. Ich habe eine diesbezügliche Umfrage gestartet (hier werde ich über die 

eingegangenen Antworten berichten). 

3. Was meiner Meinung nach dem Profil unseres Vereins entspricht ist die Förderung der 

sozialen Kontakte unter den Vereinsmitgliedern, um insbesondere den in den Ruhestand 

übergetretenen Mitarbeitern der Heereslogistik beim Aufrechterhalten ihrer Kontakte 

zu ihrem lebenslangen Umfeld zu helfen. Dies können wir durch regelmäßige Treffen, 

Ausflüge und gemeinsame Reisen bewirken. Wir erreichen damit alle jene, die 

gesundheitlich in der Lage sind, zu unseren Veranstaltungen zu kommen. 

4. Worüber ich mit Ihnen sprechen möchte ist die Frage, ob wir etwas tun können, um jene 

zu erreichen, die gesundheitlich nicht in der Lage sind, zu uns zu kommen: 

• Wäre es vorstellbar, kranke Vereinsmitglieder im Spital zu besuchen? 

• Wäre es vorstellbar, dass wir Vereinsmitglieder, die nicht mehr allein auf die Straße 

gehen können unterstützen, indem wir mit ihnen im Park spazieren gehen, sie bei 

Arztbesuchen und Amtswegen begleiten, mit ihnen Einkaufen fahren und ihnen die 

gekauften Waren in die Wohnung hinauftragen? 

• Wie können wir die Witwen/Witwer der verstorbenen Vereinsmitglieder betreuen? 

• Wie bringen wir Vereinsmitglieder dazu, dass sie sich beim Verein melden, wenn 

es ihnen schlecht geht? 

 


